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An die

Präsidentin des Burgenländischen Landtages

Frau Mag.a Astrid Eisenkopf

Landhaus

7000 Eisenstadt

Eisenstadt, am 28. Oktober 2025

Sehr geehrte Frau Präsidentin!

Gemäß $ 29 GeOLT stelle ich Herrn Landesrat Dr. Leonhard Schneemann als

zuständiges Ressortmitglied der Burgenländischen Landesregierung folgende

schriftliche Anfrage

Sehr geehrter Herr Landesrat!

Die ordnungsgemäße Kontrolle und Unterstützung der Gemeinden durch die

Gemeindeaufsicht ist ein wesentlicher Bestandteil einer funktionierenden kommunalen

Selbstverwaltung. Sie schafft Sicherheit, Rechtsklarheit und Vertrauen, sowohl für die

Gemeindeverantwortlichen als auch für die Bürgerinnen und Bürger. Gerade in Zeiten,

in denen Kommunen vor finanziellen, strukturellen und organisatorischen

Herausforderungen stehen, kommt der Gemeindeaufsicht eine besondere Bedeutung

zu. Allerdings ist es ebenso wichtig, dass eingebrachte Aufsichtsbeschwerden rasch,

objektiv und transparent bearbeitet werden. Verzögerte Verfahren, fehlende

Kommunikation oder unklare Prüfprozesse können zu Verunsicherung, Spannungen

in der Gemeindearbeit und Vertrauensverlust führen. Eine zügige und lückenlose

Prüfung sowie nachvollziehbare Abläufe sind daher entscheidend für die

Glau bwürd igkeit der Aufsichtsfunktion.

2100-0316



Dazu stelle ich folgende Fragen

1. Welche Aufsichtsbeschwerden aus Gemeinden des Bezirks Mattersburg sind

aktuell bei der Gemeindeaufsicht anhängig?

a. Seit wann sind diese jeweils in Bearbeitung?

2. Wie lange dauern Aufsichtsbeschwerde-Verfahren durchschnittlich von

Einlangen bis Abschluss?

a. Gibt es eine Ziel- oder Richtdauer für die Verfahren?

3. Welche Gründe führen in der Praxis dazu, dass Prüfungen länger dauern als

der Durchschnitt?

4. Wie wird die Transparenz gegenüber den betroffenen Gemeinden und den

Beschwerdefü hrern gewäh rleistet?

a. ln welchen lntervallen erfolgt eine Rückmeldung zum Stand des

Verfahrens?

b. Erfolgt diese aktiv oder nur auf Nachfrage?

5. Plant die Landesregierung Maßnahmen zur weiteren Verbesserung und

Besch leu n i g u ng der Aufsichtsbeschwerde-Verfah ren?


